DBV-Perspektivforum „Wahlfreiheit und Koexistenz“

Zusammenfassung

Die heutige Meldung von agrar.de entspricht zwar der Begrüßung von Dr. Born, gibt aber vom Rest des Perspektivforums und vom zusammenfassenden Ausblick des DBV-Vertreters Hilse nichts wieder. Immerhin stellte der fest, daß der Verlauf des Perspektivforums die Entscheidung, ob Wahlfreiheit und Koexistenz möglich sei, nicht leichter gemacht  habe. 

Dazu hatten sowohl die zahlreichen Wortmeldungen der gut vertretenen Kritiker, aber auch 3, d.h. alle Referenten aus den Reihen des DBV und der Landwirte beigetragen. 

Die Teilnehmerbeiträge aus den Reihen von BUND (4), Greenpeace(1), ZSL(3-4)  und Öko-/Biolandbau (4-5)  überwogen nach meiner Wahrnehmung und wurden größtenteils zumindest von den Referenten ernstgenommen. 

 Interessant war das Referat von Herrn Stadler (Landwirt, Verbandszugehörigkeit unklar), der seine (hypothetische?) Absicht, GmO anzubauen, wirtschaftlich zu bewerten versuchte und zu dem Ergebnis kam, daß selbst eine Erlösverbesserungen von 10%  die Mehraufwendungen für die Sicherung der  „Wahlfreiheit und Koexistenz“ kaum ausgleiche, weil der Aufwand für die dann notwendigen Abstimmungen mit Nachbarn enorm sei  (in seinem Falle nur 11 Nachbarn, in Realteilungsgebieten wie der Oberrheinebene ein vielfaches davon).  Herr Utz von der Raiffeisen ZG Karlsruhe zeigte dann aber am Beispiel von Mais, daß die Annahme eines Mehrerlöses für GmO nicht stimmen muß, sondern  daß gerade im Gegenteil Nicht-GmO zu Mehrerlösen führen (Erlösrelation: Kontaminiert 100%, GmO 120%, Nicht-GmO 140%). Die Sicherung von GmOfreien Bewirtschaftungsinseln werden deshalb am Oberrhein  bei einer Verunreinigungsgrenze von 0,1% realisiert. Dabei sei man auf nachbarschaftliche Solidarität angewiesen, die teilweise auch erzwungen werde.

Dr. Graf von Baselitz lehnte als Vorsitzender  des DBV-Fachausschusses „Ökologischer Landbau“ Freisetzungen von GmO vehement ab, weil es dafür keinen gesellschaftlichen Konsens gebe, ein Nutzen nicht nachgewiesen werde, Mehrkosten bis zu 40%  anfielen, Pannen und menschliches Versagen im Verhältnis zur Anzahl der Freisetzungen bedenklich hoch seien  und  schon jetzt zeigten, daß die Industrie die Hausaufgaben nicht gemacht habe und die Problematik nicht ernst genug nähme, keine rechtlichen Grundlagen für Schadenersatzansprüche existierten und Simulationen zeigten, daß sich Kontaminationen schon bei einem Anteil von 10% GmO im Anbau nicht mehr unter der Nachweisgrenze halten ließen. 

Das Faltblatt und die Aktion FAIRE NACHBARSCHAFT  erscheinen mir nachträglich wie auf diese Veranstaltung zugeschnitten: die Inhalte dieser 3 Referenten (alle Übrigen  Referenten stammten nicht aus der Landwirtschaft) bestätigten die Inhalte des Faltblattes und die Konzeption der FAIREN NACHBARSCHAFT völlig. Gegenüber den „zuschauenden“ Vertretern der Gentech-Konzerne, GmO-Interessenten und DBV-Pro-Funktionären dürfte sich deshalb die angestrebte Wirkung ergeben haben: Achtung, da könnte die Basis einen Anstoß zur Selbstorganisation gegen unsere Position  bekommen. 

Die übrigen Referenten (außer BBA und Uni Kiel)  vertraten erkennbar die Interessen ihrer  Arbeitgeber  und  fungierten teilweise auch als „Fürsprecher“ (s.u.) der GT-Konzerne:

Brauer (Züchter, NPZ): Saatgutverkehrsgesetz, Saatgutaufzeichnungsverordnung und selbst darüber hinausgehende firmeninterne Qualitätssicherung reiche nicht aus, um GmO-Verunreinigungen zu vermeiden. „Unter 1% als Schwellenwert, besser 2%, kann es Koexistenz  (…) nicht geben“ (Skript S.5). Ein Schwellenwert von 0,1%  sei durch hohen Analyseaufwand zu teuer, und führe zu zahlreichen falsch-positiven Befundne; NPZ habe GmO-Züchtung wegen fehlender Schwellenwerte und rechtlicher Regelungen nach Nordamerika verlegt;  Der Schwellenwert garantiere keine Sicherheit, die durch unsinnig aufwendige Risikoprüfung in Deutschland gegeben sei.. „Ein Schwellenwert und die damit einhergehende Kennzeichnung“  erfülle den Wunsch nach Koexistenz und Wahlfreiheit. (ideologische Aussage)

Sprick (Verband deutscher  Oehlmühlen):  Präsentation der Hard-IP- und Soft-IP-Konzepte (IP = identity prevention) im Sojahandel. Nachfrage sei nicht nennenswert (Hard 5%, Soft 0,5-1%) Dem widersprach A. Hißting (Greenpeace). Das Soft-IP Angebot aus Brasilien laufe aus, weil Landwirte den dort verbotenen GmSoja-Anbau illegal durchsetzten (schon 35%).  Hohe Kosten für Einhaltung niedriger Grenzwerte würden von der Fleischverarbeitung nicht übernommen (blieben an den Oelmühlen hängen). Wahrscheinlichkeit falsch-positiver Befunde bei Grenzwert 0,1% läge bei 50%. Dieser Grenzwert sei deshalb nicht möglich. Dem widersprach ein Vertreter der Analytik mit Hinweis auf dessen Realität in Österreich und (nicht explizit) das Referat von Herrn Utz  (ZG) Karlsruhe. GmOfrei rechne sich nur für (teure) Nischenprodukte

Rus (AVEBE, weltweit größter produzent von Kartoffelstärke und Derivaten). Anbaugenehmigung für eine seit 1997 anbaufähige GmKartoffel steht seit 1999 aus (Moratorium). Der firmeninterne Anbau wurde inzwischen beendet. Ansonsten Aussagen über die Anstrengungen GmKartoffeln frai von Vermischungen  mit „Konventionellen“ zu halten. 

Mein Focus auf Umsetzung der  “BM-Empfehlungen“ und „Wahrnehmungssteuerung“:

Nahezu gebetsmühlenhaft wurde immer wieder betont, daß eine totale Vermeidung von Verunreinigungen mit GmO nicht mehr möglich sei. Folgerung: wenn also von Wahlfreiheit und Koexistenz geredet werde, bedeute dies nur noch „eingeschränkte Wahlfreiheit und Koexistenz“. Die Kröte der Verunreinigungen müsse geschluckt werden. 

Der Hinweis aus den Reihen der ZSL, daß nach einer Greenpeace-Untersuchung in Deutschland Kontaminationen zwar vereinzelt auftraten, keineswegs aber schon in nennenswertem Umfang, änderte an dieser teils zweckpessimistischen, teils anscheinend auch geglaubten Folgerung nichts.  

Die Verbreitung des Ohnmachtsgefühls scheint in diesen Kreisen kontrafaktisch zu greifen oder bewusst verstärkt zu werden.

Auffällig die ebenso gebetsmühlenhafte Wiederholung des Begriffs „Schwellenwert“. Zwar wurde von verschiedenen Referenten eingeräumt, daß dieser Begriff keine wissenschaftliche Begründung habe und somit nicht identisch sei mit dem Begriff „Grenzwert“ im Sinne des Immissionsschutzgesetzes (Schiemann BBA, Brauer NPZ). Aber immer wieder verlor sich diese Unterscheidung im Gebrauch des Begriffes, weil Grenzwert (Sprick) und Schwellenwert (Schiemann BBA, Brauer NPZ) synonym gebraucht wurden. Das kulminierte trotz der Feststellung „eingeschränkter Wahlfreiheit“ in der Behauptung, „Schwellenwerte“ seien Voraussetzung für die Wahlfreiheit und Koexistenz (Schiemann BBA), die explizit (Brauer NPZ) oder implizit von anderen Referenten wiederholt wurde. Die Korrektur, daß nicht „Schwellenwerte“ (gemeint war: Kennzeichnungsschwellen) sondern lückenlose Kennzeichnung, d.h. das genaue Gegenteil, nämlich der Verzicht auf „Schwellenwerte“ Voraussetzung für eine uneingeschränkte Wahlfreiheit sei,  wurde akzeptiert – änderte aber nichts am Gebrauch des Begriffs „Schwellenwert“ (anstelle des klareren Begriffs „Kennzeichnungsschwelle“).  

Auch „Entdifferenzierung“ scheint in diesen Kreisen zu greifen und Logik außer Kraft zu setzen (Symbole statt Logik).! Zu fragen wäre, ob der parallele synonyme Gebrauch von  „Schwellenwert“ und „Grenzwert“ noch Teil der Wahrnehmungssteuerung  oder schon deren Ergebnis ist: Entdifferenzierung und Zerstörung logischen Denkens.  
Auf die suggestive Frage von Dr. Born, ob den von GmO noch geredet werden könne, wenn  die Modifikation die Artgrenzen nicht überschreite, beharrte Dr. Jung zwar notwendigerweise auf dem unterschied zur herkömmlichen Züchtung auch ohne Artgrenzenüberschreitung.  Dieser schon eingeräumte qualitativen Unterschied verschwand aber bei seiner Frage, wieso denn der Verbraucher überhaupt Verunreinigungen wissen wolle, wenn die Sicherheit und die Aquivalenz zu herkömmlicher Züchtung doch längst durch die amtliche Risikobewertung sichergestellt sei. 

Die Hinterfragung der Sicherheit von Risikobewertungen mit dem Hinweis auf (a) denkbare allergene Potentialen durch Kontexteffekte, (b) die selbst vom RKI eingeräumt Unmöglichkeit, präventiv auf allergene Potentiale zu prüfen  und (c) die irreführdene Suggestion wissenschaftlich-systematischer Kontrolle von Kontexteffekten in Gewächshaus- und Klimakammern durch die RKI-Genehmigungsbescheide, die jedoch nie stattfand, mobilisierte bei Jung das bekannte Entdifferenzierungs-Trommelfeuer zum Thema „keine gentechnikspezifischen Risiken gegenüber herkömmlicher Züchtung“.  

Die Vertreter der Gentechnikkonzerne blieben – wie schon seit Jahren – stumm (Nichts selbst sondern Fürsprecher ins killing-field) Als Fürsprecher waren erkennbar: Schiemann (BBA); Jung (Uni Kiel).  Beide ließen sich bei ideologischem Sprachgebrauch und widerlegbar verharmlosenden Darstellungen (Jung) ertappen und reagierten auf die Aufdeckung wenig überzeugend. 

Die Kontrovrse über Qualität und Zuverlässigkeit der Aussagen zu Kontexteffekten und allergenen potentialen führte aber in der Pause zum Versuch von Herrn Harms (Bayer Cropscience), die Hinterfragung der Risikobewertung mit einer Diskussion über Mutationen auszuhebeln. Dies gelang ihm jedoch nicht, weil er einräumen mußte, daß angesichts immer noch 95%iger Unkenntnis der Nutzpflanzengenome jede Annahme über die Wirkung angenommener Regulationszusammenhänge spekulativ sei: sowohl die Annahme, destruktive Wirkungen von gentechnischen Eingriffen würden durch unbekannte Regulationszusammenhänge abgepuffert (Günter Donn, Agrevo, jetzt Bayer Crop Science), als auch die Annahme gerade diese angenommenen abpuffernden Regulationszusammenhänge könnten durch den gtEingriff zerstört werden, so daß sie nicht mehr abpuffern könnten. Nach diesem Patt wechselte er zum Thema „Zerstörung von Versuchsfeldern“. 

Ergänzung durch F. Augsten:

Ich hatte auf dem Heimweg noch Gelegenheit, intensiv mit Markus Seemüller, persönlicher Referent von DBV-Präsident Sonnleitner, zu sprechen, der mich ob unserer kritischen Bemerkungen an der Bushaltestelle angesprochen hatte. Er bestätigte die von Gernot und mir vorher schon vermutete These, dass diese Veranstaltung 

1. unter anderen politischen Vorzeichen (Bundestagswahl) stattfinden sollte mit der Absicht, der etwas generell-lahmen Regierung seitens des Berufstandes Druck zu machen

2. eigentlich als Multiplikatorenveranstaltung der „Einschwörung“ der Landesbauernverbände und der Behörden dienen sollte (Seemüller teilte meine Auffassung, dass die Mehrheit der Bauern an der Basis der Gentech kritisch gegenüber steht...)

Also eigentlich kein wirklicher Erfolg für die Veranstalter. Es ist wohl niemand der Anwesenden zu neuen Erkenntnissen gekommen, da keine Unentschlossenen da waren.

Konsequenzen aus meiner Sicht:

1. immer und überall auf den „semantischen Betrug“ – „Wahlfreiheit, Koexistenz, Kennzeichnung, Schwellenwerte“, etc. - hinweisen, denn für Außenstehende (Landwirte, Konsumenten) klingt das ja toll...

2. Spaltung der Bauernschaft betreiben (ist ja nicht neu, diese Idee);

3. Der Ökolandbau muss souveräner reagieren (als in Bonn) auf die Frage, wieso er die „offiziellen Vorzüge“ der Gentech nicht nutzen will;

Übrigens: Wer sich über Seemüller wundert: Er ist Biobauer im Nebenerwerb und Mitglied im DBV-Fachausschuss „Ökolandbau“ (siehe Stellungnahme Bassewitz) – und sein Chef ist sowieso ein richtiger Ökofan – sagt er...

